
Berliner Terroranschlag

FDP klagt wegen
Informationsrechten
Ein Berliner FDP-Abgeord-
neter will beim Verfassungs-
gericht des Landes sein
„Recht auf Aufklärung“ ein-
klagen. Der innenpolitische
Sprecher der Liberalen, Mar-
cel Luthe, hatte dem Senat
rund 80 Fragen zum Terror-
anschlag auf dem Weih-
nachtsmarkt am Breitscheid-
platz im Dezember 2016 ge-
stellt. Die Antworten hält er
für einen „Affront“. Der Se-
nat blockiere „auf allen We-
gen die Aufklärung der poli-
tischen Hintergründe des An-
schlags und verweigert in

beispielloser Weise vernünf -
tige Antworten – oder hat
keine Ahnung, was noch
schlimmer wäre“, sagt Luthe.
Bisher überlassen das Parla-
ment und der Senat die Un-
tersuchung der Umstände
des Attentats einem Sonder-
ermittler. Die FDP fordert ei-
nen Untersuchungsausschuss,
den SPD, CDU, Grüne und
Linke „aktiv verhindern“, so
Luthe. Da die CDU bis kurz
vor dem Anschlag den Innen-
senator stellte, dessen Arbeit
Gegenstand der Ausschuss-
untersuchung wäre, rechnet
die FDP dort mit keiner Un-
terstützung und sieht sich in
ihren Oppositionsrechten
eingeschränkt. deg

Grüne

3000 Euro für
Freiwilligendienst 
Katrin Göring-Eckardt, Spit-
zenkandidatin der Grünen,
will die Zahl der Freiwilligen-
dienstler auf rund 200000 ver-
doppeln. „Freiwilligendienste
tragen im Kleinen zum gro-
ßen Ganzen bei, zum Zusam-
menhalt unserer Gesell-
schaft“, sagt sie. Dafür will
sie die Angebote attraktiver
machen, denn: „Wer freiwilli-
ge Arbeit leistet, muss davon
auch persönlich profitieren.“
Göring-Eckardt schlägt vor,
dass diejenigen, die den ge-
meinnützigen Freiwilligen-
dienst absolvieren oder ne-

ben ihrer Ausbildung zwei
Jahre lang regelmäßig ehren-
amtlich arbeiten, am Ende
3000 Euro bekommen sollen.
Die Kompetenzen, die junge
Leute bei ihrer Tätigkeit er-
werben, könnten anerkannt
werden: „Das kann ein War-
tesemester oder ein bevor-
zugter Zugang zu Auslands-
semestern oder -praktika
sein“, schreibt Göring-
 Eckardt in einem Änderungs -
antrag für den Parteitag 
der Grünen im Juni. Außer-
dem sollen künftig die
 Kosten für die Haftpflicht -
versicherung der Freiwilligen
vom Bund übernommen
 werden, ebenso die Mittel für
Weiterbildung. akm

Familien

Mehr Geld vom
Bund für Kinder
Um Kinder aus armen Fami-
lien besser unterstützen zu
können, sollte ein „Bundes-
kinderteilhabegesetz“ erlas-
sen werden. Dies ist das Er-
gebnis einer Studie der Hein-
rich-Böll-Stiftung und des
Deutschen Kinderhilfswerks.
Schätzungsweise 15 bis 20
Prozent der Jungen und
Mädchen eines Jahrgangs ha-
ben aufgrund der Armut ih-
rer Eltern „merklich schlech-
tere soziale Teilhabe- und
Verwirklichungschancen“, so
die Studie. Ein besonderer
rechtlicher Anspruch auf För-

derung könnte diesen Kin-
dern ermöglichen, an Sport,
Musik und Kultur teilzuneh-
men. Um die Kommunen
nicht zu überfordern, sollte
der Bund laut Studie das
Vorhaben mitfinanzieren, da-
für wäre eine Änderung von
Artikel 104 a des Grundgeset-
zes nötig. Die Grünen unter-
stützen diese Vorschläge.
„Die Studie zeigt gute Wege
für den Bund auf, konkret
für Verbesserungen zu sor-
gen. Wir dürfen nicht länger
zusehen, wie sich Armut
und fehlende Chancen in
Deutschland vererben“, sagt
Franziska Brantner, familien-
politische Sprecherin der
Grünen. akm, bs
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Gespendete Schultüten für bedürftige Kinder

Rüstungsexporte

U-Boot-Deal unter
Vorbehalt
Der Bundessicherheitsrat soll
Ende Juni über die Lieferung
von drei neuen U-Booten
nach Israel entscheiden.
Nach Angaben hochrangiger
Regierungskreise werden der-
zeit ein sogenanntes Memo-
randum of Understanding
(MoU) sowie eine Finanzie-
rungsvereinbarung vorberei-
tet. Vorausgegangen waren
zähe Verhandlungen zwi-
schen Berlin und Jerusalem.
Grund sind Korruptionser-
mittlungen, die sich gegen
Vertraute des israelischen Mi-
nisterpräsidenten Benjamin
Netanyahu richten. Argwohn
erregte, dass der Premier
den Kauf gegen den Willen

seiner Militärs durchsetzte.
Das Kanzleramt hatte Beden-
ken und vertröstete die israe-
lische Seite monatelang.
Jetzt hat man sich darauf ge-
einigt, im MoU eine Rück-
trittsklausel zu verankern.
Sollte sich herausstellen, dass
es bei der Anbahnung des
Geschäfts mit dem Hersteller
ThyssenKrupp Marine Sys-
tems nicht mit rechten Din-
gen zugegangen ist, kann die
Bundesregierung angeblich
ihre Lieferzusage zurückneh-
men. ThyssenKrupp bestrei-
tet die Vorwürfe. Das Ge-
schäft soll ein Volumen von
1,5 Milliarden Euro haben.
Ähnlich wie bei den vorange-
gangenen sechs U-Booten ge-
währt die Bundesregierung
einen Rabatt und erlässt Isra-
el ein Drittel des Preises. csc
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U-Boot vor ThyssenKrupp-Werft in Kiel


